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Diktatz.:  

     

 

Stadt Laatzen 
Der Bürgermeister 

Laatzen, den 29.03.2018     

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
 
Beratungsfolge: Drucksachen-Nr.: 2018/068/1 

 
Ortsrat Laatzen am 17.04.2018 TOP: 
   
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, 
Feuerschutz 

am 23.04.2018 TOP: 

   
Verwaltungsausschuss am 26.04.2018 TOP: 
   

 
 
 
Gestaltungssatzung Leinetal-Siedlung, OT Laatzen 
- Beschluss zur Einleitung der Beteiligungsverfahren (Auslegungsbeschluss) 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Entwurf der Begründung zum Aufhebungsverfahren der Gestaltungssatzung 
Leinetalsiedlung, OT Laatzen, wird in der vorliegenden Fassung, Stand 29. März 
2018, beschlossen und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt. Gleichzeitig 
werden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB beteiligt. 
 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Einleitung des Aufhebungsverfahrens der Gestaltungssatzung Leinetalsiedlung, 
OT Laatzen, wurde am 15.03.2018 vom Verwaltungsausschuss der Stadt Laatzen 
nach Vorberatung durch den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, 
Feuerschutz am 26.02.2018 beschlossen. 
 
Ziel der Aufhebung der Gestaltungssatzung Leinetalsiedlung ist die Revitalisierung 
der Baugebietsentwicklung. 
 
Die Stadt hat sich für die Aufhebung der Gestaltungssatzung entschieden, weil die 
Satzung inzwischen nicht mehr zeitgemäß ist und die aktuellen Bebauungspläne Nr. 
2 sowie Nr. 2a mit der 1., 2. und 4. Änderung Planungsrecht für den Großteil des 
Satzungsgebietes schaffen. Somit werden zahlreiche Vorgaben der 
Gestaltungssatzung überplant. Ein weiterer Grund für die Aufhebung der 
Gestaltungssatzung ist, dass dem Bau zahlreicher Gebäude bereits eine Befreiung 
der Satzung erteilt wurde, denn es existieren beispielsweise viele nicht der Satzung 
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entsprechende Dachformen und -farben. 
 
Die erarbeiteten Planunterlagen sollen nun öffentlich ausgelegt werden. Die 
Beteiligung der Öffentlichkeit sowie Behörden und Träger öffentlicher Belange erfolgt 
erstmalig. 
 
Die öffentliche Auslegung ist für Mai/Juni 2018 geplant. 
 
Die zur Auslegung zu beschließenden Unterlagen sind beigefügt. Um 
Kenntnisnahme wird gebeten. 
 
Im Auftrag 
 
 
 
 
 
Axel Grüning 
 
 
Anlagen 
 
Anlage 1 Begründung 
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